
Kosten

Der Aufenthalt im Lebenshaus kostet für Mit-
bewohnerInnen 485 € pro Monat. Durch die 
Möglichkeit, neben Arbeitslosengeld II bzw. 
Sozialhilfe auch Wohngeld zu beantragen, wird 
für alle InteressentInnen der Aufenthalt im 
Lebenshaus fi nanzierbar.

Aufnahmeverfahren

Auf eine allgemeine Anfrage hin bitten wir ge-
gebenenfalls um eine schriftliche Bewerbung 
mit Selbstdarstellung und um das Ausfüllen 
eines Fragebogens. Daraufhin entscheiden 
wir über die Einladung zu einem persönlichen 
Gespräch und danach über die Möglichkeit 
eines Probewohnens. Nach einer Bedenkzeit 
für beide Seiten entscheiden wir uns für oder 
gegen die Aufnahme der Bewerberin oder des 
Bewerbers.

Das »Lebenshaus« ist eine Wohn- und
Lebensgemeinschaft. Hier können Menschen 
in Krisensituationen für einen Zeitraum
zwischen ca. zwei Monaten und zwei Jahren 
mit einer Kerngruppe zusammenwohnen. Sie  
erhalten so die Chance, in einer tragenden 
Gemeinschaft Geborgenheit zu erfahren und 
neue Perspektiven zu entwickeln.

Lebenshaus Heitersheim

Lebenshaus Heitersheim e.V.

 Staufener Str. 1a l 79423 Heitersheim
 Telefon: 07634-551719
 Fax: 07634-552089
 e-mail: lebenshaus.hh@gmx.net
 Internet: www.lebenshaus-heitersheim.de

Kerngruppe

 Margrit und Bernhard Brüderle
 Ursula Villringer-Huber und Bernhard Huber
 Martina und Uli Nonnenmacher

Vorstandsmitglieder

 Margrit Brüderle a 07634-552017
 Joachim Hermann a 07633-5832
 Bernhard Huber a 07634-552018
 Jürgen Lieser a 0761-66521
 Regina Linnenschmidt a 0761-34068
 Uli Nonnenmacher a 07634-551769

Bankverbindung

 Sparkasse Staufen - Breisach
 BLZ 680.523.28
 Konto-Nr. 9422767

Wenn Sie an der Aufnahme ins Lebenshaus 
interessiert sind, schreiben Sie uns bitte oder 
rufen sie uns an. Wir schicken ihnen dann 
unseren Fragebogen zu.
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Angebot und Erwartungen

Was können wir leisten und was nicht ?

Die Kernwohngruppe bietet den Mitbewoh-
nerInnen die Integration in das Leben einer 
Hausgemeinschaft, ähnlich dem einer Groß-
familie. Jede/r hat ein eigenes Zimmer zur 
privaten Rückzugsmöglichkeit. Das alltägliche 
Zusammenleben fi ndet seinen Ausdruck unter 
anderem in gemeinsamen Mahlzeiten und 
einem wöchentlichen Hausabend. Hausregeln 
bilden einen verbindlichen Rahmen, der das 
Gemeinschaftsleben strukturieren und dem/
der Einzelnen Sicherheit geben soll.
Darüber hinaus bieten wir:
∙ Begleitung im persönlichen Gespräch durch 

Bezugspersonen aus der Kerngruppe und 
Mitgliedern des Belegungsausschusses und 
gemeinsames Arbeiten an der Verwirkli-
chung von vereinbarten Zielen

∙ Unterstützung der Gäste beim Umgang mit 
Behörden und Ämtern, bei der Stellen- und 
Wohnungssuche

∙ Mithilfe bei der Suche nach Arbeit
∙ Ferner ist es uns wichtig, im Rahmen un-

serer Möglichkeiten ökologisch sinnvoll zu 
wirtschaften und uns auch dementspre-
chend zu ernähren.

Für die Gemeinschaft im Lebenshaus, wie 
wir sie uns vorstellen, ist es wichtig, dass 
die MitbewohnerInnen freiwillig und gern mit 
uns und unseren Kindern und mit den an-
deren MitbewohnerInnen zusammenleben. 
Der/die Einzelne muss gewillt sein, sich an 
vorgegebene Hausregeln zu halten, am Ge-
meinschaftsleben teilzunehmen und an der 
Verwirklichung der vereinbarten persönlichen 
Ziele zu arbeiten.

Unterstützung

Wer hilft uns dabei ?

Getragen wird das Projekt von Vielen. Einige 
haben uns zinslose Darlehen gegeben, die 
durch die Mieteinnahmen jetzt nach und nach 
zurückgezahlt werden. Die Aufgaben im Ver-
ein sind auf viele Schultern verteilt. Nachbarn 
und Freunde helfen bei der Begleitung der 
MitbewohnerInnen und der gesamten regio-
nalen Einbindung unseres Projektes

AdressatInnen

Welche Personen können wir aufnehmen ?

Unser Angebot richtet sich an Menschen, die 
für einen Zeitraum zwischen ca. zwei Monaten 
und zwei Jahren den schützenden Rahmen 
einer Gemeinschaft brauchen. Konkret denken 
wir an 
∙ Menschen, die nach einem Aufenthalt in 

einer stationären Einrichtung eine Zeit der 
Stabilisierung und Wiedereingliederung 
brauchen.

∙ Menschen in vorübergehenden Krisen (z.B. 
Arbeitsplatzverlust, Wohnungsverlust)

∙ Menschen in Trennungssituationen (z.B. 
Tod, Scheidung)

∙ Menschen, die vereinsamt sind und sich 
schwertun im Kontakt mit anderen

Welche Personen können wir nicht aufnehmen ?

∙ Menschen, die rund um die Uhr Betreuung 
oder Pfl ege brauchen

∙ Menschen in akuten Psychosen
∙ akut suchtkranke Menschen
∙ Personen, die bei uns eine unbefristete Le-

bensgemeinschaft suchen

Hintergründe

Unsere überwiegend auf Leistung und Erfolg 
hin orientierte Gesellschaft erfordert ein hohes 
Maß an Spezialisierung und Flexibilität und 
fördert damit eine Entwicklung hin zum unab-
hängigen und ungebundenen Individuum. Dies 
führt zur Stärkung der Freiheit des Einzelnen, 
aber auch zur Zerstörung bisher tragender 
sozialer Strukturen und Bindungen. Insgesamt 
nimmt Solidarität ab und viele Menschen sind 
überfordert und isoliert. Das soziale Netz stößt 
zunehmend an seine Grenzen und kann Men-
schen in Krisensituationen nicht die notwen-
dige Zuwendung und Sicherheit geben.
Wir sehen uns durch diese gesellschaftliche 
Situation und durch unseren christlichen Glau-
ben herausgefordert, Menschen in Krisensitu-
ationen durch die Erfahrung von gelebter Ge-
meinschaft und durch konkrete Unterstützung 
wieder Halt und neuen Lebensmut zu geben.

Realisierung

Fünf Jahre nach der Gründung des Vereins 
„ökumenisch-solidarische Gemeinschaft 
Lebenshaus“ startete das Projekt im Herbst 
1997 im ehemaligen Malteserschloss in Hei-
tersheim. Die Kerngruppe besteht derzeit aus 
drei Familien. Bis zu sieben MitbewohnerInnen 
können in der Hausgemeinschaft mitleben. 
Die Begleitung der MitbewohnerInnen durch 
die Kerngruppe geschieht ehrenamtlich.
Der Verein hat die Gebäudeteile vom „Orden 
der Barmherzigen Schwestern vom Hl. Vin-
zenz von Paul Freiburg“ langfristig gemietet. 
Der Um- und teilweise Neubau konnte haupt-
sächlich durch private Darlehen und Spenden 
fi nanziert werden. Diese werden durch die 
Mieteinnahmen nach und nach zurückgezahlt.


